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Studienordnung

für das Unterrichtsfach Physik
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen

an der Universität Paderborn
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 86 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Ge¬
setzes zur Weiterentwicklungder Hochschulreform (Hochschulreformweiterentwick¬
lungsgesetz) - HRWG - vom 30. November 2004 (GV. NRW. S. 752), hat die Uni¬
versität Paderborn die folgende Studienordnungerlassen:
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TEIL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1

Geltungsbereich

(1) Das Studium mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gym¬
nasien und Gesamtschulen umfasst das erziehungswissenschaftliche Studium
und das Studium von zwei Unterrichtsfächern. Das Studium eines jeden der
beiden Unterrichtsfächer beinhaltet fachwissenschaftliche und fachdidaktische
Studien.

(2) An der Universität Paderborn können die folgenden Unterrichtsfächer gewählt
werden: Chemie, Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Informatik,

Kunst, Mathematik, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Re¬

ligionslehre, evangelisch, Religionslehre, katholisch, Spanisch und Sport. Wird
das Unterrichtsfach Musik gewählt, so erfolgt die Einschreibung an der Hoch¬
schule für Musik Detmold, mit der ein Kooperationsvertrag besteht.

(3) Der Studienordnung liegen zugrunde:
■ das Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen

(Lehrerausbildungsgesetz - LABG) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325),
■ die Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehr¬

amtsprüfungsordnung - LPO) vom 27. März 2003.

§2

Zugangsvoraussetzung

(1) Zum Studium kann zugelassen werden, wer die Voraussetzungen zum Besuch
einer wissenschaftlichen Hochschule nachweist durch

■ ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder

■ ein Zeugnis über eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife oder

■ ein Zeugnis einer als gleichwertig anerkannten anderen Vorbildung.
Das Nähere regelt die Einschreibungsordnung der Universität Paderborn.

(2) Die Einschreibung zum Studium der Unterrichtsfächer Kunst, Musik und Sport
setzt das erfolgreiche Bestehen einer Eignungsprüfung voraus (vgl. § 15 Abs.
2).

(3) Gemäß Erlass vom 24. Oktober 2003 setzt das Lehramtsstudium grundsätzlich
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen voraus, die in der Regel durch den Erwerb
der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen werden. Stu¬
dierenden mit nicht deutscher Erstsprache werden die entsprechend nachge-
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wiesenen deutschen Sprachkenntnisse als die einer Fremdsprache anerkannt.
Für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen werden Kenntnisse in den
aufgeführten Sprachen in folgenden Studiengängen vorausgesetzt:
■ Latinum für Englisch, Französisch, Spanisch, Geschichte,
■ Latinum oder Greacum für Philosophie/PraktischePhilosophie,
■ Graecum und wahlweise Latinum oder Hebraicum für Evangelische Religi¬

onslehre,
■ Latinum sowie erwünscht Kenntnisse in Griechisch und Hebräisch für Ka¬

tholische Religionslehre.
Für die Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen können in diesen oder
weiteren Fächern unabdingbare sprachliche Kenntnisse gefordert werden. Stu¬
dierenden, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden alternative Veran¬
staltungen angeboten (vgl. § 15 Abs. 2).
Der Nachweis der fremdsprachlichen Kenntnisse ist bis zur Zwischenprüfungzu
erbringen. Die Bescheinigung für die bestandene Zwischenprüfung wird erst
dann erteilt, wenn der Nachweis über die erforderlichen Sprachkenntnisse er¬
bracht ist.

§3
Studienbeginn

(1) Als Studienbeginn ist grundsätzlich sowohl das Wintersemester als auch das
Sommersemester möglich.

(2) Fachspezifische Empfehlungen zum Studienbeginn können § 15 Abs. 1 ent¬
nommen werden.

§4
Umfang des Studiums

(1) Das Studium hat eine Regelstudienzeit von neun Semestern.

(2) Das Studienvolumen umfasst 160 Semesterwochenstunden sowie Praxispha¬
sen im Gesamtumfang von mindestens 14 Wochen. Davon entfallen
• 65 Semesterwochenstunden auf das Studium des ersten Unterrichtsfaches,

dabei sind 8 Semesterwochenstunden fachdidaktische Studien nachzuwei¬
sen,

■ 65 Semesterwochenstunden auf das Studium des zweiten Unterrichtsfa¬
ches, dabei sind 8 Semesterwochenstunden fachdidaktische Studien nach¬
zuweisen,

■ 30 Semesterwochenstunden auf das erziehungswissenschaftliche Studium,
unter Beteiligung insbesondere der Psychologie und der Sozialwissenschaf-



ten, die mit einem Studienumfang von 8 Semesterwochenstunden im erzie¬

hungswissenschaftlichen Studium vertreten sein sollen.

(3) Das Studium der Unterrichtsfächer Englisch, Französisch oder Spanisch soll
mindestens ein Studiensemester oder ein Halbjahrespraktikum in einem ent¬

sprechenden Land der Zielsprache umfassen; werden zwei der genannten Un¬
terrichtsfächer studiert, so kann die Zielsprache für den Auslandsaufenthalt frei

gewählt werden.

§5
Gliederung des Studiums

(1) Das Studium der beiden Unterrichtsfächer und das erziehungswissenschaftliche

Studium gliedern sich jeweils in zwei Teile. Der erste Teil (Grundstudium) ver¬
mittelt Grundlagen- und Orientierungswissen und umfasst etwa die Hälfte des

jeweiligen Studienvolumens. Der zweite Teil (Hauptstudium) baut auf dem er¬
worbenen Grundlagen- und Orientierungswissen auf und stellt eine exemplari¬
sche Vertiefung in ausgewählten Bereichen dar.

(2) Der erste Teil des Studiums schließt in den Unterrichtsfächern und der Erzie¬

hungswissenschaft mit der Zwischenprüfung ab. Die Zwischenprüfung kann
studienbegleitend erfolgen. Näheres ist in § 22 geregelt.

(3) Das Studium schließt mit der Ersten Staatsprüfung ab (vgl. § 14).

§6
Praxisphasen

(1) Die Praxisphasen sollen den Studierenden helfen,
■ den Perspektivenwechsel von der Schüler- zur Lehrerrolle anzubahnen und

Erwartungen an den und Vorstellungen zum angestrebten Beruf zu über¬
denken,

• wissenschaftliche Inhalte auf Prozesse und Situationen schulischer Praxis

zu beziehen und die Bezüge zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen
und praktischem Handeln zu reflektieren,

■ eine professionsorientierte Studienhaltung aufzubauen und erste praktische
Erfahrungen aus der Perspektive von Lehreraufgaben zu gewinnen.

(2) Um diese Ziele zu erreichen, werden die Praxisphasen systematisch mit theo¬
riebezogenen Studien im Umfang von insgesamt 12 Semesterwochenstunden
vorrangig aus der Erziehungswissenschaft und den Fachdidaktiken verknüpft.

(3) Folgende Praxisphasen sind während des Studiums zu absolvieren:

a) im ersten Studienjahr ein Schulpraktikum im Umfang von 4 Wochen im Sin¬
ne der Orientierung und Erkundung des Berufsfeldes und der Überprüfung
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der Berufswahlentscheidung unter Begleitung der Erziehungswissenschaft;

dieses Praktikum ist mit Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 Semester¬
wochenstunden inhaltlich verbunden,

b) im Hauptstudium im ersten Unterrichtsfach ein Schulpraktikum im Umfang
von 4 Wochen, das mit Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 Semesterwo¬
chenstunden inhaltlich verbunden ist,

c) im Hauptstudium im zweiten Unterrichtsfach ein Schulpraktikum im Umfang
von 4 Wochen, das mit Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 Semesterwo¬
chenstunden inhaltlich verbunden ist,

d) ein Ergänzungspraktikum im Umfang von 2 Wochen, falls nicht eine der zu¬

vor genannten Praxisphasen aus inhaltlichen Erwägungen heraus aufge¬
stockt wurde. In Abstimmung mit dem Praktikumsbüro kann diese Praxis¬
phase in außerschulischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, in
Fort- und Weiterbildungsbereichen, in anderen Schulformen, in berufsbil¬

denden Bereichen, als Schulpraktikum im Ausland oder als profilbezogenes
Praktikum (vgl. §11) durchgeführt werden.

§7
Ziele des Studiums

(1) An der Universität Paderborn orientiert sich die Lehrerausbildung an einem
Leitbild von Schule, in dem diese als Ort des Lernens und zugleich als Erfah-

rungs- und Entwicklungsraum verstanden wird. Für die angehenden Lehrerin¬
nen und Lehrer resultieren aus diesem Leitbild die folgenden Aufgaben: Anre¬
gen, Unterstützen und Beurteilen von Lernprozessen, Erziehen und Beraten

sowie Mitwirken an der Schulentwicklung.

(2) In der ersten Phase der Lehrerausbildung sollen die Studierenden
■ die wissenschaftlichen Grundlagen für die Wahrnehmung von Unterrichts-,

Erziehungs- und Schulentwicklungsaufgaben erwerben,

■ eine forschende Grundhaltung einnehmen und erste praktische Erfahrungen
im Hinblick auf berufliche Aufgaben gewinnen,

■ Persönlichkeitseigenschaften, die für den Lehrerberuf wichtig sind, weiter¬
entwickeln.

(3) Das Studium orientiert sich an der Entwicklung grundlegender beruflicher Kom¬
petenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung und Diagnostik sowie Eva¬
luation und Qualitätssicherung. Es vermittelt insbesondere Kenntnisse und Fä¬
higkeiten in Bezug auf die Anwendung von Fachwissen, die Auswahl und Beur¬

teilung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und deren Nutzung für pädagogi¬
sche Handlungsfelder sowie die Förderung der Lernkompetenz der Schülerin¬
nen und Schüler.
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(4) Die zu erwerbenden Kompetenzen sollen die Studierenden gleichzeitig für die
Ausübung von Tätigkeiten befähigen, die dem Lehrerberuf verwandt sind.

(5) Im Sinne einer Internationalisierung von Schule und Lehrerausbildung wird das
Absolvieren einzelner Studienanteile im Ausland empfohlen.

§8
Erwerb von Kompetenzen

(1) In den fachwissenschaftlichen Studien erwerben die Studierenden die Fähig¬
keit,
■ inhaltliche Fragestellungen des jeweiligen Faches zu verstehen sowie fach¬

liche Fragen selbst zu entwickeln,
■ Methoden des Faches (in Verbindung mit spezifischen Inhalten) zu verste¬

hen und anzuwenden,
■ die Systematik des Faches sowie den Prozess der fachbezogenen Begriffs-,

Modell- und Theoriebildung zu durchschauen,
■ sich fachlichen Fragestellungen mit einer forschenden Grundhaltung zu nä¬

hern,
■ die gesellschaftliche Bedeutung des Faches - auch im Vergleich zu anderen

Fächern - zu reflektieren,
■ sich in neue bzw. zukünftige Entwicklungen des Unterrichtsfaches in selbst¬

ständiger Weise einzuarbeiten.

(2) Den fachdidaktischen Studien kommt eine Integrationsfunktion bezogen auf die
fachwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Studien zu. In ihnen
erwerben die Studierenden die Fähigkeit,
■ den allgemeinbildenden Gehalt fachlicher Inhalte und Methoden zu bestim¬

men und in die historische Entwicklung einzuordnen,
■ Voraussetzungen für fachliches und fächerverbindendes Lernen unter Be¬

achtung der sich ändernden und unterschiedlichenAlltagswirklichkeiten von
Kindern und Jugendlichen mit diagnostischen Verfahren zu erfassen,

■ fachliche und fächerverbindende Unterrichtsziele zu formulieren und zu be¬
gründen,

■ fachlichen Unterricht unter Einbeziehung fächerverbindender Perspektiven -
auf der Basis theoretischer Ansätze und empirischer Befunde und unter
Verwendung geeigneter Medien - zu analysieren, zu planen, zu erproben
und zu reflektieren,

■ fachliche und fächerverbindende Sichtweisen in die Entwicklung von Schul¬
profilen bzw. Schulprogrammeneinzubringen.
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(3) Im erziehungswissenschaftlichen Studium sollen die Studierenden auf der Basis
wissenschaftlicherAnsätze die Fähigkeit erwerben,
■ Denkmuster, Emotionen, Verhalten und Handeln von Kindern und Jugendli¬

chen vor dem Hintergrund ihres jeweiligen Entwicklungsstandes und sozia¬
len Umfeldes angemessen wahrzunehmen und zu verstehen,

■ Voraussetzungen, Bedingungen und Risikofaktoren für Erziehungs- und Bil¬
dungsprozesse mit diagnostischen Mitteln zu erfassen, Heterogenität als
Chance wahrzunehmen, Förder- und Beratungsmaßnahmen zu entwerfen
und zu erproben,

■ Vorgehensweisen für pädagogisches Handeln in Unterricht und Schule ein¬
schließlich der Nutzung geeigneter Medien vor theoretischem und empiri¬
schem Hintergrund zu analysieren, zu entwerfen und zu erproben,

■ Bedingungen für Schulentwicklungsprozesse zu erfassen, Schulentwick¬
lungsprozesse zu skizzieren und Verfahren der Evaluation und Qualitätssi¬
cherung zu beschreiben,

■ schulische und pädagogische Tätigkeiten sowie Lehrerberuf und Professio¬
nalität in größeren historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen zu
reflektieren.

§9
Modularisierung

(1) Das Studienangebot erfolgt in modularisierterForm.

(2) Ein Modul ist ein Verbund von Lehrveranstaltungen mit inhaltlichem und/oder
methodischem Schwerpunkt. Das Modul zielt auf den Erwerb spezifischer
Kompetenzen, der auf der Grundlage von definierten Qualifikationszielenbzw.
Standards überprüft wird.

(3) Ein Modul umfasst in der Regel Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 bis 10
Semesterwochenstunden, die in der Regel in einem Semester oder einem Stu¬
dienjahr angeboten werden.

§10
Kerncurriculum

(1) Sowohl das Studium der Unterrichtsfächer als auch das erziehungswissen¬
schaftliche Studium enthält ein Kerncurriculum.

(2) Ein Kerncurriculum ist ein Verbund von Modulen oder ggf. Teilen von Modulen,
der von allen Studierenden verpflichtend studiert werden muss.

(3) Es umfasst in der Regel mindestens die Hälfte des jeweiligen Studienvolumens.
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§11
Profilbildung

Die Universität Paderborn bietet auf Empfehlung des Ausschusses für Lehrer¬
bildung standortspezifische berufsfeldbezogene Profile an, die von den Studie¬
renden auf freiwilliger Basis studiert werden können.

Ein Profil zielt auf den Erwerb spezifischer fächerverbindender Kompetenzen
und umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 20 Semesterwo¬
chenstunden aus dem Studium der Unterrichtsfächerund dem erziehungswis¬
senschaftlichen Studium.

Die erworbenen Kompetenzen werden in einem Portfolio dokumentiert und zer¬
tifiziert, das die Studierenden neben ihrem Zeugnis der Ersten Staatsprüfung für
ein Lehramt erhalten.

§12
Studienberatung

Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatungs¬
stelle (ZSB) der Universität Paderborn. Sie erstreckt sich auf allgemeine Fragen
der Studieneignung sowie der Studienmöglichkeiten,der Studieninhalte, des
Studienaufbaus und der Studienanforderungen. Sie umfasst bei studienbeding¬
ten persönlichen Schwierigkeiten auch psychologische Beratung.

Die studienbegleitende Fachberatung erfolgt durch die Studienberaterinnen und
Studienberater, die vom Fakultätsrat benannt werden. Die studienbegleitende
Fachberatung unterstützt die Studierenden vor allem in fachspezifischen Fra¬
gen der Studieninhalte, des Studienaufbaus, der Studienanforderungen und
von Auslandsstudien. Darüber hinaus stehen alle Lehrenden in ihren Sprech¬
stunden zu Fragen der Studiengestaltung, der Studientechniken und der Wahl
der Schwerpunkte zur Verfügung.

Bezogen auf die Berufswahlentscheidungder Studierenden erfolgt die Beratung
insbesondere im Zusammenhang mit dem erziehungswissenschaftlichen Orien¬
tierungspraktikum.

Die individuellen Beratungsmöglichkeiten werden ergänzt durch regelmäßig
vom Paderborner Lehrerausbildungszentrum (PLAZ) angebotene Informations¬
veranstaltungen zur ersten Orientierung im Studium, zum Prüfungsablauf, zum
Übergang ins Referendariat, zu Berufsperspektivenund zu zusätzlichen Qualifi¬
kationsmöglichkeitenim Rahmen von Profilen, Auslandspraktika oder Aktivitä¬
ten im Berufsfeld Schule, die über die verpflichtendenSchulpraktika hinausge¬
hen.
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§13
Anrechnung von Studienleistungen

(1) Das Ministerium kann gleichwertige Studien, die an Einrichtungen gemäß § 2
Abs. 1 und 2 LABG geleistet worden sind, anerkennen.

(2) Studien, die an anderen Hochschulen als den in § 2 LABG genannten Hoch¬
schulen geleistet worden sind und den in den Ausbildungs- und Prüfungsord¬
nungen festgelegten Anforderungen entsprechen, können bei der Zulassung
zur Ersten Staatsprüfung angerechnet werden.

§14
Erste Staatsprüfung

(1) Mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschu¬
len wird das Studium abgeschlossen.

(2) Die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung setzt die bestandene Zwischenprüfung
und die fachspezifischen Voraussetzungen für die Meldung zur Prüfung gemäß
§ 24 voraus. Der Antrag auf Zulassung ist mit der erstmaligen Meldung zu einer
Prüfung gemäß Abs. 4 schriftlich an das Staatliche Prüfungsamt zu richten.
Dieses entscheidet über die Zulassung.

(3) Teile der fachpraktischen Prüfung gemäß Abs. 4 Buchst, d können bereits vor
der Zulassung zur Ersten Staatsprüfung abgelegt werden (vgl. § 24).

(4) Die Erste Staatsprüfung umfasst folgende Prüfungsleistungen:
a) im Studium des ersten Unterrichtsfaches zwei Prüfungen in der Fachwis¬

senschaft und eine Prüfung in der Fachdidaktik,
b) im Studium des zweiten Unterrichtsfaches zwei Prüfungen in der Fachwis¬

senschaft und eine Prüfung in der Fachdidaktik,
c) im erziehungswissenschaftlichen Studium eine schriftliche Prüfung,
d) in den Fächern Kunst, Musik und Sport je eine fachpraktische Prüfung, die

sowohl die praktische Darstellung als auch die mündliche Erläuterung um¬
fasst,

e) die schriftliche Hausarbeit in Erziehungswissenschaft oder in einem der Fä¬
cher (Fachwissenschaft oder Fachdidaktik),

f) das erziehungswissenschaftliche Abschlusskolloquiumals letzte Prüfungs¬
leistung im Rahmen der ersten Staatsprüfung mit einer Dauer von in der
Regel 45 Minuten.

(5) Eine Prüfung gemäß Abs. 4 Buchst, a bis c wird im Hauptstudium im Anschluss
an ein Modul abgelegt und bezieht sich auf die Inhalte des gesamten Moduls.
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(6) Eine Prüfung gemäß Abs. 4 Buchst, a und b erfolgt schriftlich (Klausur) oder
mündlich (Prüfungsgespräch) oder auf Antrag in einer anderen Prüfungsform.
Mindestens eine Prüfung muss eine schriftliche, mindestens eine eine mündli¬
che Prüfung sein. Eine schriftliche Prüfung hat in der Regel eine Dauer von vier
Stunden, ein Prüfungsgespräch hat in der Regel eine Dauer von 45 Minuten.

(7) Zur Ermittlung der Gesamtnote wird das arithmetische Mittel der Noten der ein¬
zelnen Prüfungsleistungen gebildet, wobei die Note der schriftlichen Hausarbeit
doppelt, die Noten aller anderen Prüfungsleistungeneinfach gewichtet werden.

TEIL II
BESONDERE BESTIMMUNGENFÜR DAS STUDIUM DES UNTER¬

RICHTSFACHES PHYSIK

§15
Studienbeginn und Studienvoraussetzungen

(1) Als Studienbeginn ist grundsätzlich sowohl das Wintersemester als auch das
Sommersemester möglich. Für das Studium des Unterrichtsfaches Physik wird
allerdings ein Beginn zum Wintersemester empfohlen.

(2) Über die in § 2 und § 3 Abs. 1 genannten Bestimmungen hinaus gibt es keine
weiteren.

§16
Kompetenzen

Durch das Studium des Unterrichtsfaches Physik sollen die Studierenden die folgen¬
den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompetenzen für die Planung, A-
nalyse, Reflektion und Bewertung von physikbezogenen Lehr-Lernprozessen erwer¬
ben. Dazu gehört:

■ physikalische Fragestellungen zu verstehen sowie solche Fragestellungen
selbst zu entwickeln,

■ Methoden der Experimentalphysik,der Angewandten Physik und der Theore¬
tischen Physik zu verstehen und bei der Bearbeitung von grundlegenden
Problemstellungen aus den genannten Bereichen anzuwenden,

■ physikalischeTheorien und Prozesse der Begriffs- und Theoriebildung zu ver¬
stehen sowie deren Struktur und Systematik zu erkennen,

■ physikalische Forschungsergebnisse zu verstehen und ihre Bedeutung einzu¬
schätzen,
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neue bzw. zukünftige Entwicklungen physikalischer Forschung nachzuvollzie-
hen,

die technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Physik
- auch im Vergleich zu anderen Fächern - zu reflektieren,
den Beitrag des Faches Physik zu einer naturwissenschaftlichen Grundbil¬

dung und einer Allgemeinbildung auf Oberstufenniveau zu bestimmen,
Voraussetzungen für das Lernen von Physik unter Beachtung der sich än¬
dernden und unterschiedlichen Alltagswirklichkeiten von Kindern und Jugend¬
lichen mit diagnostischen Verfahren zu erfassen,
Physikunterricht - auf der Basis theoretischer Ansätze und empirischer Be¬

funde und unter Verwendung geeigneter Medien - zu analysieren, zu planen,
zu erproben und zu reflektieren.

§17
Umfang des Studiums

Das Studienvolumen des Unterrichtsfaches Physik umfasst 65 Semesterwo¬

chenstunden sowie Praxisphasen im Umfang von 4 Wochen. Dabei sind 8 Se¬
mesterwochenstunden fachdidaktische Studien nachzuweisen.

Gemäß § 43 LPO können als Beitrag zur Intemationalisierung der Lehramtsstu¬

diengänge Lehrveranstaltungen oder Teile von Lehrveranstaltungen in engli¬
scher Sprache angeboten werden. Ferner kann ein Modul oder Teile eines Mo¬
duls des Hauptstudiums an einer ausländischen Hochschule studiert werden.

Studien- und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungs¬

bereichs des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.

Zuständig für die Anrechnung nach Absatz (3) ist das Staatliche Prüfungsamt.
Vor der Feststellung über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertre¬
terinnen oder Fachvertreter zu hören.

§18
Module

Das Studienangebot ist modularisiert und gliedert sich in Basis- und Aufbaumo¬
dule.

Die Basismodule sind verpflichtend. Sie vermitteln fachwissenschaftliche, fach¬
didaktische und fachpraktische Grundkenntnisse.

Die Aufbaumodule gelten der Vertiefung der erworbenen Kompetenzen. Es sind
zum einen Module mit Wahlpflichtanteil, d. h. sie bestehen aus Pflicht- und/oder

Wahlpflichtveranstaltungen. Die Wahlpflichtveranstaltungen können aus einem
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Veranstaltungskatalog gewählt werden, der dem Vorlesungsverzeichnis zu ent¬
nehmen ist. Zum anderen sind es Wahlpflichtmodule, d. h. es sind Module aus
eine Modulkatalog zu wählen.

Die Studierenden erwerben die in § 16 genannten Kompetenzen im Rahmen
folgender Module:

Niveaustufe/Name des Moduls

Zeitpunkt

(Sem.)

Veranstaltungen bzw. Veranstaltungs-arten

(Vorlesung/ Übung/ Praktikum)

P/WP SWS

Basismodul: Physik A (Mechanik und Thermodynamik)

1. Sem. Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoreti¬
scher Physik P 6

Übungen 2 SWS P 2

Praktikum 2 SWS P 2

Basismodul: Physik B (Elektrodynamik und Optik)

2. Sem. Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoreti¬
scher Physik P 6

Übungen 2 SWS P 2

Praktikum 2 SWS P 2

Basismodul: Physik C {Geometrische Optik und Quantenphysik)

3. Sem. Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoreti¬
scher Physik P 6

Übungen 2 SWS P 2

Praktikum 2 SWS P 2

Basismodul: Physik D (Atom-, Molekül- und Kernphysik)

6. Sem. Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoreti¬
scher Physik P 6

Übungen 2 SWS P 2

Praktikum 2 SWS P 2

Aufbaumodul: Experimentelle Methoden der Physik

7.-9. Sem. Komplexe Versuche der Physik (P3) WP 3

Experimente der Schulphysik (P2) WP 2
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Basismodul: Didaktik der Physik

4.-5. Sem. Grundlagen der Physikdidaktik P 4

Planung, Analyse und Erprobung von Physikunterricht P 2
Reflexion und theoretische Vertiefung

P
Zugeordnete Praxisphase im Umfang von 4 Wochen

2

Aufbaumodul: Physik im Kontext

7.-9. Sem. Es sind Veranstaltungen im Umfang von 6 SWS aus dem
folgenden Katalog zu wählen

• Moderne Messmethoden (6 SWS)
■ Laserphysik und moderne Methoden der Spektrosko¬

pie (6 SWS)
■ Mikroskopie (6 SWS)
• Astronomie (4 SWS)
• Ethische und erkenntnistheoretische Aspekte der

Physik (2 SWS)
■ Geschichte der Physik (2 SWS)
• Moderne Materialien im Alltag (4 SWS)

WP 6

Aufbaumodul: Experimentalphysik / Theoretische Physik

7.-9. Sem. Es ist einer der folgenden Veranstaltungen zu wählen

• Mechanik/ Quantenmechanik (6 SWS)
• Festkörperphysik (6 SWS)
• Halbleiterphysik (6 SWS)
• Computerphysik (6 SWS)

WP 6

(5) Die Beschreibungen der einzelnen Module sind dem Anhang zu entnehmen.
Die Modulbeschreibungen enthalten insbesondere die Qualifikationsziele bzw.
Standards, Inhalte, Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodalitäten und
-formen. Änderungen von Modulbeschreibungenmüssen dem Ausschuss für
Lehrerbildung angezeigt werden.

§19
Kerncurriculum

Das Kerncurriculum umfasst 48 SWS. Hierzu zählen die Basismodule Physik A - D
sowie das Basismodul Didaktik der Physik.
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§20
Profilbildung

Die Beiträge des Faches zu den an der Universität Paderborn angebotenen stand¬
ortspezifischen berufsfeldbezogenen Profilen beziehen sich auf die Profile „Umgang
mit Heterogenität" und „Neue Medien". Sie können den semesterweisen Übersichten
entnommen werden, die einen Überblick über die Angebote aller Fächer geben.

§21
Grundstudium

(1) Das Grundstudium umfasst 30 Semesterwochenstunden und erstreckt sich in
der Regel über vier Semester.

(2) Es besteht aus folgenden Modulen:
■ Physik A,
■ Physik B,
■ Physik C.

§22
Zwischenprüfung

(1) Das Grundstudium wird durch die Zwischenprüfung, die in der Zwischenprü¬
fungsordnung geregelt ist, abgeschlossen. Die Zwischenprüfung soll vor Beginn
der Vorlesungszeit des auf das Grundstudium folgenden Semesters abge¬
schlossen werden.

(2) Die Zwischenprüfung ist eine studienbegleitende Prüfung.

(3) Sie besteht aus den Modulprüfungen zu den Modulen Physik A, B, C.
(4) Näheres regelt die Zwischenprüfungsordnung.

(5) Die Bescheinigungüber die bestandene Zwischenprüfung wird erst erteilt, wenn
der Nachweis über die Sprachkenntnisse gemäß § 15 Abs. 2 erbracht ist.

§23
Hauptstudium

(1) Das Hauptstudium umfasst 35 Semesterwochenstunden.

(2) Es besteht aus folgenden Modulen:
■ Physik D,
■ Experimentelle Methoden der Physik,
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■ Aufbaumodul „Physik im Kontext",
■Aufbaumodul „Experimentalphysik/Theoretische Physik",
■ Didaktik der Physik.

Im Hauptstudiumsind drei Leistungsnachweise in der Fachwissenschaft und
ein Leistungsnachweis in der Fachdidaktik zu erwerben.

Es ist je ein Leistungsnachweis zu den folgenden Modulen zu erbringen:
■ Praktikum im Rahmen des Moduls „Physik D",
■ ExperimentelleMethoden der Physik,
■ Fachdidaktik
sowie ein weiterer Leistungsnachweis zu einer Veranstaltung der folgenden
Module,
■Aufbaumodul „Physik im Kontext",
■Aufbaumodul „Theoretische/ Experimentalphysik".

Die Form der Erbringung der Leistungsnachweise ist in den Modulbeschreibun¬
gen im Anhang festgelegt.

Im Hauptstudium ist eine vierwöchige Praxisphase in der Schule vorgesehen,
der Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 4 Semesterwochenstunden
inhaltlich zugeordnet sind. Dies sind im Fach Physik die Lehrveranstaltungen
„Grundlagen der Physikdidaktik" und „Planung, Analyse und Erprobung von
Physikunterricht". Ein Abschluss der Praxisphasen des Hauptstudiums, die im
Sinne von § 6 Abs. 3 durch einen Leistungsnachweis abgeschlossen werden
müssen, kann durch einen Leistungsnachweis in Verbindung mit einem Portfo¬
lio im Rahmen der Veranstaltung „Planung, Analyse und Erprobung von Phy¬
sikunterricht" erfolgen.

§24
Erste Staatsprüfung

Eine Prüfung gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b kann im Anschluss an fol¬
gende Module abgelegt werden:
■ Didaktik der Physik,
■ Physik D,
■ Aufbaumodul „Physik im Kontext" oder

Aufbaumodul „Theoretische/ Experimentalphysik"
(Es ist das Modul zu wählen, zu dem gemäß Abs. (2) kein Leistungsnach¬
weis vorgelegt wird.).
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(2) Voraussetzung für die Meldung zu einer Prüfung in der Fachwissenschaft ge¬
mäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b ist der Erwerb von zwei der drei im Hauptstu¬
dium zu erbringenden Leistungsnachweise in der Fachwissenschaft:

■ Praktikum im Rahmen des Moduls Physik D,

■ Experimentelle Methoden der Physik,

■ Aufbaumodul „Physik im Kontext" oder Aufbaumodul „Experimentalphysik /
Theoretische Physik".

Für die Meldung zum erziehungswissenschaftlichen Abschlusskolloquium sind

alle Studienleistungen des Hauptstudiums nachzuweisen.

(3) Voraussetzung für die Meldung zur Prüfung in der Fachdidaktik gemäß § 14
Abs. 4 Buchst, a oder b ist der im Hauptstudium zu erbringende Leistungs¬
nachweis der Fachdidaktik.

(4) Die Form der Erbringung der Prüfungsleistungen ist in den Modulbeschreibun¬
gen im Anhang festgelegt. Von den beiden Prüfungen in der Fachwissenschaft
erfolgt eine schriftlich, die andere mündlich. Die Prüfung im Modul Didaktik der
Physik ist eine mündliche Prüfung.

(5) Zur Ermittlung der Note im Unterrichtsfach Physik wird das arithmetische Mittel
der Noten der Prüfungsleistungen gemäß § 14 Abs. 4 Buchst, a oder b gebildet.

(6) Voraussetzung für die Meldung zur Schriftlichen Hausarbeit in der Fachwissen¬
schaft ist der Erwerb eines Leistungsnachweises in der Fachwissenschaft. Soll
die Schriftliche Hausarbeit in der Fachdidaktik angefertigt werden, so muss dar¬
über hinaus auch ein Leistungsnachweis in der Fachdidaktik vorliegen. Die

Schriftliche Hausarbeit kann auf Wunsch und sofern die Betreuung gegeben ist
auch in englischer Sprache abgefasst werden.



-19-

TEIL III
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§25

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Studienordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Lehramtsstudium ab
Wintersemester 2003/04 aufnehmen.

(2) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Studienordnung im
Grundstudium befinden und das Lehramt für die Sekundarstufe II oder das

Lehramt für die Sekundarstufe II und I studieren, können nach der Zwischen¬

prüfung in das Hauptstudium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschu¬
len wechseln.

(3) Studierende der genannten Lehrämter, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttre¬
tens der Studienordnung im Hauptstudium befinden, können auf eigenen
Wunsch in das neue Lehramt wechseln. Sie richten einen entsprechenden An¬

trag an das Staatliche Prüfungsamt.

(1) Diese Studienordnung tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft.

(2) Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn bekannt ge¬
macht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Naturwis¬
senschaften vom 27. Oktober 2004 im Benehmen mit dem Ausschuss für Lehrerbil¬

dung vom 30. September 2004.

Paderborn, den 10. November 2005 Der Rektor

§26

Inkrafttreten und Veröffentlichung

der Universität Paderborn

Universitätsprofessor Dr. Nikolaus Risch
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ANHANG

Modulbeschreibungen des Unterrichtsfaches Physik

Moduluame [Physik A (Mechanik und Thermodynamik)

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungspunkte Turnus
pro Veranstal¬
tung
_ jährlich

Anzahl der
SWS

10

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Mechanik:
Grundlagender Newtonschen Mechanik
Energie- und Impulserhaltung
Drehbewegungen
Feste Materie und Flüssigkeiten
Schwingungenund Wellen
RelativistischeMechanik

Thermodynamik:
Temperatur und ideales Gas
Ideale und reale Gase
Hauptsätzeder Thermodynamik
The rmodynamisch e Kr eisprozesse und Maschine n

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifika-
tionen):

Die Studierendenerwerben
Kenntnisse und ein Verständnis der grundlegendenKonzepte (Begriffe, Gesetze,
Modelle, Erhaltungssätze)der Mechanik und Thermodynamik
Kenntnisse über die MathematisierungphysikalischerKonzepte
die Fähigkeit, diese Konzepte an Beispielen zu erläutern und auf ihrer Grundlage
Phänomeneder Mechanik und der Thermodynamikzu erklären,
die Fähigkeit, diese Konzepte bei der Bearbeitungeinfache experimentellerund
theoretischerProblemstellungenanzuwenden,
Erfahrungen in der experimentellenund theoretischenProblemlösungund Kennt¬
nisse über typische Lösungsansätze auf der Grundlage von mathematischenMe¬
thoden
Erfahrungenbei der Durchführung,Auswertungund Interpretationquantitativer
Experimenteund der Einordnung ihrer Ergebnisse in einen theoretischenRahmen
Kennmisseüber den systematischenZusammenhang,die Struktur und den sach¬
logischen Aufbau der Mechanik und der Thermodynamik
Teamfähigkeitdurch Selbstorganisationvon Arbeitsgruppenund gemeinsame
Durchführungvon Praktikumsversuchen
Medienkompetenzdurch Hinführung zur Lehrbuchliteraturund Anwendunge-
lektronischerMedien und Anwendungsprogramme

Auf dieser Kompetenzstufeverfügen die Studierendenüber deklarativesWissen auf dem
Gebiet der Mechanik und der Thermodynamik.Sie haben Erfahrungen in der Anwendung
dieses Wissens bei experimente llen und theoretischenStandardproblemen. __

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung, Praktikum
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Klausur im Umfang von 3 Zeitstunden zum Inhalt der Vorlesung,
Praktikum: Vorbereitung,Durchführung, Ausarbeitungzu den Versuchen und Abschluss-
gespräc h über die Ausa rbeitung___

Zulassungsvoraus-
setzungen_
Vorkenntnisse: Mathematische Kenntnisseauf Abiturniveau
Art des Moduls: Basis- und Pflichtmodul
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Modulname Physik B (Elektrodynamik und Optik)

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs-punkte
pro Veranstal¬
tung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

10

Arbeitsaufwand:

Inhalt: • Grundlagenund Anwendungender Elektrostatik
• Materie im elektrischenFeld
• Der elektrischeStrom (mikroskopischeBeschreibung, technische Anwendung)
• Statische magnetischeFelder und deren Anwendungen in der Technik
• Induktion
• Materie im Magnetfeld
• MaxwellscheGleichungen
• ElektromagnetischeWellen
• Licht als elektromagnetischeWelle, Wellenoptik

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifika-
tionen):

Die Studierendenerwerben
• Kenntnisseund ein Verständnis der grundlegendenKonzepte (Begriffe, Gesetze,

Modelle, Erhaltungssätze)der Elektrodynamik
• die Fähigkeit, diese Konzepte an Beispielen zu erläutern und auf ihrer Grundlage

Phänomeneder Elektrostatikund -dynamik zu erklären
• erweiterte Kenntnisseüber die MathematisierungphysikalischerKonzepte
• die Fähigkeit,diese Konzepte bei der Bearbeitungexperimentellerund theoreti¬

scher Problemstellungenanzuwenden,
• weitere Erfahrungen in der experimentellenund theoretischenProblemlösung und

Kenntnisse über typische Lösungsansätzeauf der Grundlage von mathematischen
Methoden

• erste Kenntnisse über bereichsübergreifendeLösungsansätzc
• weitere Erfahrungenbei der Durchführung,Auswertungund Interpretation quanti¬

tativer Experimenteund der Einordnung ihrer Ergebnisse in einen theoretischen
Rahmen

• Kennmisse über den systematischenZusammenhang,die Struktur und den sach¬
logischen Aufbau der Elektrodynamikund über konzeptionelle und strukturelle
Gemeinsamkeitenvon Mechanik, Thermodynamikund Elektrodynamik

• Teamfähigkeitdurch Selbstorganisationvon Arbeitsgruppen und gemeinsame
Durchführungvon Praktikumsversuchen

• Medienkompetenzdurch Hinführungzur Lehrbuchliteraturund Anwendung e-
lektronischerMedien und Anwendungsprogramme

Auf dieser Kompetenzstufeverfügen die Studierendenüber deklarativesWissen auf dem
Gebiet der Mechanik, der Thermodynamikund der Elektrodynamik.Sie haben Erfahrun¬
gen in der Anwendung dieses Wissens bei experimentellenund theoretischen Standard¬
problemen und können bereichsübergreifendeZusammenhängedarstellen. Sie verfügen
über eine gewisse Routine bei der Anwendungübergreifender Problemschemata(Aufstel¬
len der Bewegungsgleichung,Anwendenvon Erhaltungssätzen).

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung, Praktikum
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahme an den Übungen,

Klausur im Umfang von 3 Zeitstundenzum Inhalt der Vorlesung,
Praktikum: Vorbereitung,Durchführung,Ausarbeitungzu den Versuchen und Abschluss¬
gespräch über die Ausarbeitung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: MathematischeKenntnisseauf Abiturniveau,Kenntnisse aus Physik A
Art des Moduls: Basis- und Pflichtmodul



-22-

Modulname Physik C (Geometrische Optik und Quantenphysik)

Modus: Leistungs- Leistungspunkte
punkte pro fcjro Veranstal-
Ylodul tung1

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

10

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Optik:
• Geometrische Optik
• Optische Instrumente
• Elektronenoptik

Ursprünge der Quantenphysik
Quantenmechanik

• Statistik und Strahlungsgesetze,Photoeffekt
• Beugung und Unschärferelation
• Wellengleichungim Teilchenbild
• Schrödingergleichung
• EindimensionaleModellsysteme

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifika¬
tionen):

Die Studierendenerwerben
Kenntnisse und ein Verständnis der grundlegendenKonzepte (Begriffe, Gesetze, Mo¬
delle, Erhaltungssätze)der Quantenphysikin Abgrenzungzur klassischenPhysik
Kenntnisse über die damit ideengeschichtlicheverbundene Veränderung des physika¬
lischen Weltbildes
die Fähigkeit, diese Konzepte an Beispielen zu erläutern und auf ihrer Grundlage Phä¬
nomene der Quantenphysikzu erklären
erweiterte Kenntnisse über die MathematisierungphysikalischerKonzepte
die Fähigkeit, diese Konzepte bei der Bearbeitung experimenteller und theoretischer
Problemstellungenanzuwenden,
weitere Erfahrungen in der experimentellen und theoretischen Problemlösung und
Kenntnisse über typische Lösungsansätzeauf der Grundlage von mathematischenMe¬
thoden
erweiterte Kenntnisseüber bereichsübergreifendeLösungsansätze
weitere Erfahrungenbei der Durchführung, Auswertung und Interpretation quantitati¬
ver Experimenteund der Einordnung ihrer Ergebnisse in einen theoretischenRahmen
Kenntnisse über den systematischen Zusammenhang, die Struktur und den sachlogi¬
schen Aufbau der Quantenphysik in Abgrenzung zur klassischen Physik (Mechanik
Thermodynamikund Elektrodynamik).
Präsentationskompetenzdurch Darstellung schriftlicherAusarbeitungenund mündli¬
cher Darstellung in den Übungen und Praktika
Teamfähigkeitdurch Selbstorganisationvon Arbeitsgruppenund gemeinsamerDurch¬
führung von Praktikumsversuchen

Auf dieser Kompetenzstufeverfügen die Studierenden über deklaratives Wissen auf dem
Gebiet der klassischenPhysik und in Bezug auf einfache Modellsystemeder Quantenphy¬
sik. Sie können klassische und quantenphysikalischeBetrachtungen gegeneinanderabgren¬
zen. Sie haben Erfahrungen in der Anwendung dieses Wissens bei experimentellen und
theoretischen Standardproblemen und können bereichsübergreifende Zusammenhänge
darstellen. Sie verfügen über eine gewisse Routine bei der Anwendung übergreifender
Problemschemata(Aufstelle n der Bewegungsgleichung,Anwend en von Erhaltungssätzen)

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung, Praktikum
Prüfungsleistungen: WöchentlicheÜbungsaufgabenund aktive Teilnahmean den Übungen,

Klausur im Umfang von 3 Zeitstundenzum Inhalt der Vorlesung,
Praktikum: Vorbereitung,Durchführung,Ausarbeitungzu den Versuchenund Abschluss¬
gespräch über die Ausarbeitung__

Zulassungsvoraus¬
setzun gen:_

Physik A oder B

Vorkenntnisse: MathematischeKenntnisse auf Abiturniveau, Kenn m isse aus Physik A und B
Art des Moduls: Basis- und Pflichtmodul



-23-

Modulname Physik D (Atom-, Molekül- und Kernphysik)

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs-punkte
pro Veranstal¬
tung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

10

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Atomphysik
• Drehimpuls in der Quantenmechanik
• Quantenmechanikdes Spins
• Elemente der Vielteilchen-Quantenmechanik
• Spektren von Mehrelektronensystemen

Vlolekülphysik:
• ChemischeBindung
• Heitler-LondonModell für das Wasserstoffmolekül
• Rotations-und Schwingungsspektren2-atomigerMoleküle
• MehratomigeMoleküle

Kernphysik:
• Elemente der Streutheorie
• Kernmodelle
• Kernspaltungund Kernfusion
• Teilchenbeschleuniger

Elementarteilchenphvsik
Prüfbare Standards
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifika¬
tionen):

Die Studierendenerwerben
• Kenntnisse und ein Verständnis der grundlegenden Konzepte (Begriffe, Gesetze, Mo¬

delle, Erhaltungssätze)der Atom-, Molekül- und Kernphysik
• die Fähigkeit, diese Konzepte an Beispielen zu erläutern und auf ihrer Grundlage Phä¬

nomene der Atom-, Molekül- und Kernphysikzu erklären
• erweiterte Kenntnisse über die MathematisierungphysikalischerKonzepte
• die Fähigkeit, diese Konzepte bei der Bearbeitung experimenteller und theoretischer

Problemstellungenanzuwenden,
• weitere Erfahrungen in der experimentellen und theoretischen Problemlösung und

Kenntnisse über typische Lösungsansätzeauf der Grundlage von mathematischen Me¬
thoden

• erweiterte Kenntnisse über bereichsspezifischeund -übergreifendeLösungsansätze
• weitere Erfahrungen bei der Durchführung,Auswertung und Interpretation quantitati¬

ver Experimenteund der Einordnung ihrer Ergebnisse in einen theoretischen Rahmen
• Kenntnisseüber den systematischenZusammenhang,die Struktur und den sachlogi¬

schen Aufbau der modernen Physik insbes. in Abgrenzung zur klassischen Physik
• Präsentationskompetenzdurch DarstellungschriftlicherAusarbeitungenund mündli¬

cher Darstellung in den Übungen und Praktika
• Erweiterte Medienkompetenz durch Hinführung zur Fachbuchliteratur (insbesondere

Englisch) und AnwendungelektronischerMedien und Anwendungsprogramme
Auf Hipcpt* T*ToTnr\f*TpTT7ctr1ft* \/prrn opti ni p QtiiHipt"Pyimpti finpr pihpti TInprnl ir*V i'in^r HipAUl uicsci i\.uiiiucic 1ixs iuit. vci lUKCU uit oiuui&i l .1u l »1 uur;i ^_1,iv_11 \j vj^iu jjua ljut 1 111l
grundlegendenGebiete der Physik. Sie verfügen über deklaratives Wissen auf dem Gebiet
Hpr Hfl^cic^hpn nnn npr tnnH pttipti Pnvcilf Sip n^npn oninfi 1Popticip mt"T3nnmopn in nPfJC1 Jvld-aol^^IlCllLlllLiULI ILiUUCI 1 IIVoIa, lj IC lluUvll uiiUlCt^dilll* i_1lulXlull^Cli Iii HCl
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:'csünim£lt und können bereichsübergreifendeZusammenhänge darstellen. Sie haben eine
Routine bei der Anwendungübergreifender__Problemschemata (Aufstellen der Bewegungs¬
gleichung,Anwendenvon Erhaltungssätzenetc.) gewonnen.

(Jnterrichtsform: Vorlesung, Übung, Praktikum
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis: Wöchentliche Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übun¬

gen; Vorbereitung, Durchfuhrung, Ausarbeitung zu den Versuchen des Praktikums und
Abschlussgesprächüber die Ausarbeitung
Modulprüfung:zusätzlich zum Leistungsnachweis eine Klausur im Umfang von 3 Zeit¬
stunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 - 45 Minuten zum Inhalt der Vorlesung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A-C
Art des Moduls: Basis- und Pflichtmodul
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Modulname Festkörperphysik

Modus: Leistungs- Leistungs¬
punkte pro punkte pro
Modul Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Grundlagender Festkörperphysik
• Struktur der Kristalle, Beugung, reziprokes Gitter
• Bindungsverhältnissein Kristallen, elastische Eigenschaften
• Phononen und thermische Eigenschaften
• Freies Elektronengas,Bändermodell
• Halbleiter
• Supraleitung
• Dielektrischeund ferroelektrische Festkörper
• Magnetismus,magnetische Resonanz. Mössbaucrcffckt
• Fehlstellen, Legierungen,Versetzungen

Prüfbare Standards
{Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifi-
kationen):

Die Studierenden erwerben
• Kenntnisseund ein Verständnis der grundlegendenKonzepte (Begriffe, Geset¬

ze, Modelle) und Methoden der Festkörperphysik
• die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden an Beispielen zu erläutern und

auf ihrer Grundlage Aufbau und Struktur von Festkörpern zu erklären
• ein anschlussfähigesOrientierungswissen,das es ihnen ermöglicht, Fragestel¬

lungen und Methoden der Festkörperphysik in den Grundkanon der Physik
einzuordnen und auch (nach Abschluss des Studiums) künftige Entwicklung
auf diesem Gebiet zu verfolgen

• die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden bei der Bearbeitung theoretischer
Problemstellungenanzuwenden

• einen Einblick in aktuelle Forschungsfragenund -methoden
Auf dieser Kompetenzstufeverfügen die Studierenden über Kenntnisse auf einem
Gebiet aktueller physikalischerForschung,die über den Grundkanon (Physik A-D)
in inhaltlicher (weniger in mathematischer)Hinsicht deutlich hinausgehen. Sie
verfügen über deklaratives Wissen auf dem Gebiet der Festkörperphysikund kön¬
nen dieses Wissen bei experimentellenund theoretischen Standardproblemenan¬
wenden.

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Wöchentliche Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den

Übungen,
Vlodulprüfung: zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3
Zeitstunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der
Vorlesung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse Physik A - D
Art des Moduls: Aufbaumodul,Wahlpflicht (Experimentalphysik/TheoretischePhysik)



-25-

Modulname Mechanik/Quantenmechanik

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs- Turnus
punkte pro Ver- i
anstaltung

jährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

Inhalt: [n dem Modul wird die theoretische Mechanik vorgestelltund es werden die klassischen
Prinzipien von d'Alembert und Hamilton entwickelt. Auf dieser Basis wird dann die
canonische Quantisierung vorgestellt und die Quantenmechanikaxiomatisch entwi¬
ckelt. Zeitabhängige Prozesse werden speziell im Rahmen der Dirac'schen Störungs¬
rechnung behandelt:

• GeneralisierteKoordinaten, Zwangsbedingungenund Freiheitsgradeder Bewegung
• Die Mechanik der Massenpunkte nach Lagrange
• kanonisch konjugierte Variable und die Hamilton sehe Mechanik
• AxiomatischeFormulierung der Quantenmechanik
• Darstellungswechselund darstellungsfreieFormulierungder Quantenmechanik
• Projektoren und statistische Operatoren,das Messaxiom
• Interpretation der Quantenmechanik
• Alternative Formulierung: Feynman Diagramme
• Zeitabhängigkeit:Heisenbergbildund Wechselwirkungsbild
• Dirac'sche Störungsrechnungund die Dyson-Reihe
• Wechselwirkungmit elektromagnetischerStrahlung, Absorption, stimulierte und

spontane Emission
Prüfbare Standards
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifl-
kationen):

Die Studierenden erwerben
• ein vertieftes Verständnis der grundlegenden Konzepte (Begriffe, Gesetze, Model¬

le) und mathematischenMethoden der Mechanik und der Quantenmechanik
• die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden an Beispielen zu erläutern und aul

ihrer Grundlage die Quantenmechanikzu interpretieren
• ein anschlussfähigesOrientierungswissen,das es ihnen ermöglicht,Fragestellunger

und Methoden der Quantenmechanik in den Grundkanon der Physik einzuordnen
und auch (nach Abschluss des Studiums) künftige Entwicklung auf diesem Gebiet
zu verfolgen

• die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden bei der Bearbeitung theoretiscnei
Problemstellungenanzuwenden

• einen Einblick in aktuelle Forschungsfragenund -methoden
Auf dieser Kompetenzstufeverfügen die Studierendenüber vertiefte Kenntnisse der
strukturellenZusammenhängevon Mechanik und Quantenmechanik,die über den
Grundkanon(Physik A-D) weniger in inhaltlicher als vielmehr in mathematischerHin¬
sicht deutlich hinausgehen.Sie verfugen über die mathematischenMethoden und haben
Erfahrungen in ihrer Anwendung bei komplexen theoretischenProblemen.

L nterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungcn: Leistungsnachweis: Seminarvortragoder Bearbeitungder Übungsaufgaben

Modulprüfung: zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3 Zeit¬
stunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der Vorlesung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A-D
Art des Moduls: Aufbaumodul,Wahlpflicht (Experimentalphysik/Theoretische Physik)
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Modulname Angewandte Physik A - Computerphysik

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistung«- Turnus
punkte pro Ver¬
anstaltung

jährlich

Anzahl der
SWS

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Vorlesung : Die Vorlesunggibt einen Überblick über die Bandbreite heutiger Compu¬
teranwendungenund soll gängige Konzepte und Strategien numerischer Problemlösun¬
gen der modernen Physik vermitteln.

Übungen : Formulieren einfacher physikalischerProbleme und deren Umsetzung in
einen C-Quellcodemit nachfolgenderErgebnisdiskussion.
Inhalt:

Einführung in Unix und C
NumerischeIntegrationsmethodengewöhnlicherDifferentialgleichungen
Einfuhrung in die Theorie chaotischerSysteme
Diskrete dynamischeSysteme - die logistische Gleichung
Populationsdynamik- Lotka-VolterraGleichung

NumerischeIntegrationsmethodenpartieller Differentialgleichungen
Theorie selbstähnlicherStrukturen - Fraktale
Monte Carlo (MC) Methoden
Probleme aus der statistischen Mechanik
Molekulardynamikmit klassischen Potentialansätzen

Prüfbare Standards
{Ziele. Kompetenzen
und Schlüsselqualifi¬
kationen):

Die Studierendenerwerben
ein vertieftes Verständnis der grundlegendenKonzepte (Begriffe, Gesetze, Model¬
le) und mathematischenMethoden der Computerphysik
die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden an Beispielen zu erläutern
ein anschlussfähigesOrientierungswissen,das es ihnen ermöglicht, Fragestellungen
und Methoden der Computerphysik in den Grundkanon der Physik einzuordnen
und auch (nach Abschluss des Studiums) künftige Entwicklung auf diesem Gebiet
zu verfolgen
die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden bei der Bearbeitung numerischer
Problemstellungenanzuwenden
einen Einblick in aktuelle Forschungsfragenund -methoden

Auf dieser Kompetenzstufeverfügen die Studierendenüber Kenntnisse der Computer¬
physik. Sie kennen grundlegendenumerischeLösungsmethodenund Strategien und
haben Erfahrungen in ihrer Anwendungbei komplexen theoretischenProblemen.

Unterrichtsform: Vorlesung, Übung am Rechner-Pool

Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Seminarvortragoder Bearbeitungder Übungsaufgaben

Modulprüfung:zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3 Zeit¬
stunden oder ein Fachgesprächim Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der Vorlesung

Zulassungsvoraus-
setzungen:
Vorkenntnisse: [Physik A - D "

Art des Moduls: lAufbaumodul, Wahlpflicht (Experimentalphysik/ Theoretische Physik)
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Modulname Angewandte Physik B - Halbleiterphysik

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Vorlesung: Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Physik der Halbleiter

beginnend bei den festkörperphysikalischenGrundlagenbis hin zur Beschreibung
von einfachen, aber wichtigen Halbleiter-Bauelementen

• Bedeutung der Halbleiterphysik
• Bandstrukturvon Halbleitern
• Störstellen
• Transport von Ladungsträgernin Halbleitern
• Quantentransport in Halbleitern
• Optische Eigenschaftenvon Halbleitern
• Technologie der Halbleiter (Kristallzucht)
• Physikalische Grundlagen der Halbleiter-Bauelemente
• Niederdimensionale.Strukturen

Übungen: Anwendung des Vorlesungsstoffesbei theoretischenAufgaben und im
Laborversuch.

Prüfbare Standards Die Studierendenerwerben
(Ziele, Kompetenzen • Kenntnisse und ein Verständnis der grundlegendenKonzepte (Begriffe, Geset-
und Schlüsselqualiii¬
kationen):

ze, Modelle) und Methoden der Halbleiterphysik
• die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden an Beispielen zu erläutern und

auf ihrer Grundlage Aufbau und Struktur von Halbleitern zu erklären
• ein anschlussfähiges Orientierungswissen,das es ihnen ermöglicht, Fragestel¬

lungen und Methoden der Halbleiterphysik in den Grundkanon der Physik ein¬
zuordnen und auch (nach Abschluss des Studiums) künftige Entwicklung aui
diesem Gebiet zu verfolgen

• die Fähigkeit, diese Konzepte und Methoden bei der Bearbeitung theoretische!
Problemstellungenanzuwenden

• einen Einblick in aktuelle Forschungsfragenund -methoden
Auf dieser Kompetenzsrufeverfügen die Studierenden über Kenntnisse auf einem
Gebiet aktueller physikalischerForschung,die über den Grundkanon(Physik A-D)
in inhaltlicher (weniger in mathematischer)Hinsicht deutlich hinausgehen. Sie
verfügen über deklaratives Wissen auf dem Gebiet der Halbleiterphysikund haben
Erfahrungen in der Anwendungdieses Wissens bei experimentellenund theoreti¬
schen Standardproblemen.

Unterrichtsform: Vorlesung, (Labor-) Übung
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Seminarvortragoder Bearbeitungder Übungsaufgaben

Vlodulprüfung: zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3
Zeitstundenoder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der
Vorlesung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A - D
Art des Moduls: Aufbaumodul, Wahlpflicht (Experimentalphysik/Theoretische Physik)
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Modulname Physik im Kontext

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

inhalt: [n den Veranstaltungen des Moduls werden ausgewählteFragestellungenbehan¬
delt, die den grundlegenden Kanon der Physik, sowie in den Modulen Physik A-D
vermittelt wurde, überschreiten. Sie betreffen aktuelle technologischeAnwendun¬
gen der Physik, das Fach übergreifende Messmethoden,Fragen des physikalischen
Weltbildes, die Astronomie, wissenschafts- und erkenntistheoretischeAspekte
sowie die kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftlicheBedeutung der Physik.
Zur Zeit werden angeboten:

• Moderne Messmethoden (6 SWS)
• Laserphysik und moderne Methoden der Spektroskopie (6 SWS)
• Mikroskopie (6 SWS)
• Astronomie (4 SWS)
• Ethische und erkenntnistheoretischeAspekte der Physik (2 SWS)
• Moderne Materialien im Alltag (4 SWS)

(siehe auch Darstellung der einzelnen Veranstaltungen)

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifi-
kationen):

Die Studierenden erwerben
• ein anschlussfähigesOrientierungswissen,das es ihnen ermöglicht, das Thema

einzuordnen und auch (nach Abschluss des Studiums) künftige Entwicklung
auf diesem Gebiet zu verfolgen

• Überblick und ein Verständnis der grundlegenden Konzepte, Verfahren und
Modelle des behandelten Themas

• die Fähigkeit, diese Kenntnisse an Beispielen zu erläutern und auf ihrer
Grundlage die behandelten Sachverhalte zu erklären

• Kenntnisse über die wissenschafts- und erkenntnistheoretische, kulturelle,
wirtschaftlicheoder gesellschaftlicheBedeutung des behandelten Themas

Cnterrichtsform: Vorlesung, Übung, Seminar
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Seminarvortrag oder Bearbeitungder Übungsaufgaben

Modulprüfung:zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3
Zeitstunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der
Vorlesung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: fhysik A-D
Art des Moduls: Aufbau- und Wahlpflichtmodul
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Modulname Physikalische Messmethoden

Modus: Leistungs- Leistungs¬
punkte pro Mo- punkte pro
dul [Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS
8
(V4 Ü2)

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Vorlesune: Grundlagen physikalischerMessmethoden.Ausgehend von den Basis¬
größen des Internationalen Einheitensystemswerden die wichtigsten Verfahren zu
ihrer Messung dargestellt. MathematischeBeschreibungvon Messsignalen, Übertra¬
gungsverhalten von Messsystemen. Ausgewählte,breit einsetzbare Messverfahren:

• Einführung (Was bedeutet Messen? Entwicklung und Bedeutung physikalischer
Meßmethoden,Grenzen der Messgenauigkeit)

• PhysikalischeBasisgrößenarten,ihre Einheiten und entsprechendeausgewählte
Messmethoden(Länge, Zeit, Masse, Stoffmenge, Temperatur, Stromstärke,
Lichtstärke)

• Beschreibung,Analyse und Übertragung von Messsignalen(Periodische Signale,
NichtperiodischeSignale, Stochastische Signale, Übertragungsverhaltenvon
Messsystemen)

• Ausgewählte Messverfahren(Korrelationsverfahren,Kompensationsverfahren,
Brückenverfahren,Zeifbereichsreflektometrie,Abtast- (Sampling-) Verfahren,
Spektralanalyse,Strukturanalyse)

Übungen: Probleme und Aufgaben aus Theorie und Anwendung physikalischer
Vlessmethoden mit engem Bezug zum jeweiligen Stoff der Vorlesung.

Prüfbare Stan¬
dards (Ziele, Kom¬
petenzen und
Schlüsselqualifika¬
tionen):

^ipVip MnHiilhp'jrVirpihiin uOlCllC iV1UUUl ^.1UUllli

Linterriehtsform: Vorlesung, „Mini-Projekte",Übung
Prüfungsleistun¬
gen:

Leistungsnachweis: Seminarvortrag oder Bearbeitungder Übungsaufgaben

Vlodulprüfung: zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3
Zeitstunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der Vor¬
lesung

Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A-C
Art des Moduls: Aufbaumodul,Wahlpflicht (Physik im Kontext)
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Modulname Laserphysik und moderne Methoden der Spektroskopie

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl der Arbeitsaufwand:
SWS

Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen
und Konzepte aus dem Bereich der modernen Methoden der Spektroskopie
in voller Breite vermittelt.
Inhalt:

• Wechselwirkungvon Strahlung mit Materie
• Optische Resonatoren
• Dauerstrichlaser,Kurzzeitlaser
• Moderne Spektrometer und Detektoren
• Klassische Verfahren der Spektroskopie
• ZeitaufgelösteLaserspektroskopie
• Nichtlineare Spektroskopie
• Raman Spektroskopie
• Kohärente Spektroskopie
• Terahertz Spektroskopie

Übungen : Anwendungdes Vorlesungsstoffesauf reale Problemstellungen
Priifbare Standards Siehe Modulbeschreibung
(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifi¬
kationen):__
Unterrichtsform: Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Seminarvortrag oder Bearbeitung der Übungsaufgaben

Modulprüfung:zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3
Zeitstunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der
Vorlesung______

Zulassungsvoraus¬
setzungen: _____
Vorkenntnisse: Physik A-D
Art des Moduls: Aufbaumodul,Wahlpflicht (Physik im Kontext)
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Modulname Mikroskopie

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl der
SWS

6

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Vorlesung: Im Rahmen der Vorlesungen werden aktuelle und relevante Themen

und Konzepte aus dem Bereich der Mikroskopie in voller Breite vermittelt.

Inhalt:

• Einführungund Überblick
• Optische Mikroskopie
• Optische Raster-Mikroskopie
• Akustische Mikroskopie
• Raster-Elektronen-Mikroskopie(REM)
• Transmissions-Elektronen-Mikroskopie(TEM)
• Röntgen-Mikroskopie
• Raster-Tunnel-Mikroskopie(RTM)
• Raster-Kraft-Mikroskopie(AFM)

Übungen: Anwendungdes Vorlesungsstoffesauf reale Problemstellungen
Prüfbare Standards

(Ziele, Kompetenzen
und Schlüsselqualifi¬
kationen):

Siehe Modulbeschreibung

I TniAi*nJ alit£fni"ni aUlllCI 11CI1151UIIII« Vorlesung, Übung
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Seminarvortrag oder Bearbeitungder Übungsaufgaben

Vlodulprüfung: zusätzlich zum Leistungsnachweiseine Klausur im Umfang von 3
Zeitstunden oder ein Fachgespräch im Umfang von 30 Minuten zum Inhalt der
Vorlesung

Z>ulassungsvoraus-
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A-D
Art des Moduls: Aufbaumodul,Wahlpflicht (Physik im Kontext)
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Modulname

Modus: Leistungs¬ Leistungs¬ Turnus Anzahl Arbeitsaufwand:
punkte pro punkte pro der SWS
Modul Veranstaltung

jährlich 5

Experimentelle Methoden der Physik

Inhalt: Das Modul knüpft an die Praktika im Rahmen der Module Physik A-D an und
zielt auf eine Vertiefung praktischer Fertigkeitenund methodischer Kompe¬
tenzen beim Experimentieren.Es baut auf der Veranstaltung„Grundlagen der
Physikdidaktik"auf und verknüpft die Vermittlungvon fachlichen und fach¬
didaktischen Kompetenzen.
Es besteht aus zwei Veranstaltungen:

• GrundlegendeEffekte und Meßmethodender Physik (3 SWS)
Auswahl von vier Versuchen aus: Compton Effekt, Hall Effekt, Zee-
man Effekt, Mößbauer Effekt, Lithium Atomspektrum,Kurzzeitmess-
technik, AD/DA-Wandler,Photomultiplier

• Experimenteder Obersrufenphysik (2 SWS)
(Mechanik, Thermodynamik,Elektrodynamik)_

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompeten¬
zen und Schlüssel¬
qualifikationen):

Die Studierendenerwerben:
• vertiefte Kenntnisse über die experimentelleDarstellung grundlegender

Effekte der Physik
• die Fähigkeit, grundlegendeTheorien der Physik selbständig zur Lösung

komplexer experimentellerProblemstellungenanzuwenden
• die Fähigkeit, ausgewählteMessmethodender Physik selbständig bei der

Bearbeiten komplexer experimentellerProblemstellungenanzuwenden
• die Fähigkeit, wesentliche Zusammenhängeaus eigenen experimentellen

Erfahrungenzu erkennen und zu extrahieren
• vertiefte Kenntnisse über experimentelleAuswertemethoden
• die Fähigkeit ausgewählteExperimenteder SekundarstufeII unter didakti¬

schen Gesichtspunktenzu planen, durchzuführenund auszuwerten
• zu den durchgeführtenExperimenteneine Sachanalyse unter Einbezug

von Schülervorstellungenanzufertigen
• den zu demonstrierendenSachverhalt zu elementarisierenund in den cur-

ricularen Kontext der Schulphysik einzuordnen
• Präsentationskompetenzdurch Darstellen von experimentellenProblemlö¬

sungen und Vorführen von Demonstrationsexperimentenim Rahmen der
Veranstaltungen

• Teamfähigkeitdurch die Bearbeitung der Praktikumsversuchein Zweier¬
bzw. Vierergruppen

• Medienkompetenzdurch AnwendungelektronischerMedien und Anwen¬
dungsprogrammebei der Auswertungund Präsentation_

Unterrichtsform: Praktikum mit Seminaranteilen
Prüfungsleistungen: Leistungsnachweis:Anfertigung von Praktikumsprotokollen,Kolloquiumoder

Vortrag_
Zulassungsvoraus¬
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A-D, Veranstaltung„Grundlagender Physikdidaktik"
Art des Moduls: Aufbaumodul
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Modulname Didaktik der Physik

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Turnus

jährlich

Anzahl
der SWS

8

Arbeitsaufwand:

T-L-li,innalt: Das Modul setzt sich zusammen aus den Veranstaltungen

• Grundlagen der Physikdidaktik (4 SWS)
• Planung, Analyse und Erprobung von Physikunterricht - Sil (2 SWS)
• Reflexion und theoretischeVertiefung (2 SWS)

Dem Modul sind Praxisphasen im Umfang von 4 Wochen zugeordnet.
Prüfbare Standards
(Ziele, Kompeten¬
zen und Schlüssel¬
qualifikationen):

Siehe Veranstaltungsbeschreibung

Unterrichtsform: Siehe Veranstaltungsbeschreibung
Prüfungsleistungen: Der Leistungsnachweisbeinhaltet zwei der folgenden Teilleistungen:

• Portfolio im Rahmen der Veranstaltung„Planung, Analyse und Er¬
probung von PhysikunterrichtSU"

• Vortrag oder Ausarbeitungzur Veranstaltung„Grundlagender Phy¬
sikdidaktik"

• Vortrag oder Ausarbeitungzur Veranstaltung„Reflexion und theoreti¬
sche Vertiefung"

Die Modulprüfungbesteht aus einer mündlichen Prüfung im Umfang von 45
Minuten zu den Inhalten des Moduls.

Zulassungsvoraus¬
setzungen

Siehe Veranstaltungsbeschreibung

Vorkenntnisse Siehe Veranstaltungsbeschreibung
Art des Moduls: Siehe Veranstaltungsbeschreibung
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Veranstaltung Grundlagen der Physikdidaktik
Turnus Anzahl

der SWS

jährlich 4

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Die Veranstaltunggibt schulformübergreifendeinen Überblick über
• Grundlagen des Schulfaches Physik
• Bildungszielenund Standards von Physikunterrichtund ihre Begrün¬

dung
• Verfahren der adressatengerechtenElementarisierungfachlicher Inhal¬

te
• Schülervorstellungenals kognitive und Interesse als affektive Voraus¬

setzungen von Physiklernen
• Ergebnisse physikdidaktischer(Lehr-Lern-)Forschung
• Konzepte und Methoden zum Lehren und Lernen von Physik

unter Berücksichtigungder Sachstruktur,historisch-genetischersowie
konstruktivischerAnsätze und ihre Begründung

• Medien (Schulbuch, Experiment,Computer) im Physikunterricht
• Bewertung von Unterrichtserfolg

fachtypische Ablaufstrukturenfür die Planung von Physikunterricht
Prüfbare Standards
(Ziele, Kompeten¬
zen und Schlüssel¬
qualifikationen):

Die Studierenden erwerben:
• Kenntnisse über die Grundlagen des Schulfachs Physik
• einen Einblick in die Geschichte des UnterrichtsfachesPhysik
• die Fähigkeit, den Beitrag des Physikunterrichtszur naturwissenschaftli¬

chen Grundbildung,zur schulischen Allgemeinbildungund zur Schulent¬
wicklung darzustellen und zu bewerten

• die Fähigkeit, Disziplin und Schulfach gegeneinanderabzugrenzen
• einen Einblick in Ansätze und Ergebnisse physikdidaktischerLehr-

Lemforschung
• die Fähigkeit, Konzepte und Methoden zum Lehren und Lernen von Phy¬

sik sowie Ergebnisse fachdidaktischerForschung zur Analyse und Bewer¬
tung konkreter Unterrichtsbeispieleanzuwenden und auf ihrer Grundlage
eigene Unterrichtserfahrungzu reflektieren

• die Fähigkeit, exemplarischInhalte für eine Lerngruppe im Physikunter¬
richt auszuwählen,zu elementarisieren,curricular anzuordnenund ihre
Angemessenheitim Hinblick auf die affektiven und kognitiven Vorausset¬
zungen (Schülervorverständnis)zu beurteilen

• die Fähigkeit, Unterrichtsmethodenfür eine Lerngruppe im Physikunter¬
richt auszuwählen und ihre Angemessenheit im Hinblick auf die affekti¬
ven und kognitiven Voraussetzungen(Schülervorverständnis)zu beurtei¬
len

• geeignete Medien auszuwählenund hinsichtlich ihrer spezifischen
Einsatzbedingungenund Wirkungen im Lehr-Lernprozesszu beurteilen

Unterrichtsform: Vorlesung mit Seminaranteilenund zugeordneten Praxisphasen im Umfang
von 2 Wochen

Prüfungsleistungen: Aktive Teilnahme bzw. PrüfungsleistungentsprechendModulbeschreibung
Zulassungsvoraus-
setzungen:
Vorkenntnisse: Physik A - C
Art der Veranstal-
tung:_

Veranstaltungim Basismodul„FachdidaktikPhysik"
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Veranstaltung

Modus: Leistungs¬ Leistungs¬ Turnus Anzahl Arbeitsaufwand:
punkte pro punkte pro der SWS
Modul Veranstaltung

jährlich 2

Planung, Analyse und Erprobung von Physikunterricht - Sil

Inhalt: Die Veranstaltungbaut auf der Veranstaltung„Grundlagender Physikdidak¬
tik" und Veranstaltungenzur AllgemeinenDidaktik, die im Rahmen des er¬
ziehungswissenschaftlichenStudiums besucht wurden, auf. Es gliedert sich in
die folgenden Phasen:

• Phase I
Analyse eines Unterrichtsvideos einer (erfahrenen)Lehrkraft
Entwicklung von Planungs- und Reflexionskriterien für den Entwurf
einer eigenen Unterrichtssequenz

• Phase II
Einführung in das digitale Medienportfolio
Dokumentationder Analyse aus Phase I im Portfolio

• Phase III
Planung einer etwa zweistündigen Unterrichtssequenz
Präsentation und Diskussion des Entwurfs im Seminar

• Phase IV
Überarbeitung der Unterrichtssequenz
Durchführungder Sequenz in der Schule und Videodokumentation

• Phase V
Analyse und Reflexion der eigenen Unterrichtseinheit und Dokumen¬
tation im digitalen Portfolio
Präsentation und Diskussion des digitalen Portfolios im Seminar

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompeten¬
zen und Schlüssel-
qualifikationen):

Die Studierendenerwerben:
• Die Fähigkeit am Beispiel einer konkreten Unterrichtssequenzmin¬

destens zwei der folgenden fachtypischenAblaufstrukturenplanen
und im Rahmen der zugeordnetenPraxisphase zu realisieren (Durch¬
führung eines Fach übergreifenden/Fächer verbindenden Projekts;
Planung, Durchführung und Auswertung eines Experiments;Entwick¬
lung einer Theorie oder eines Modells; Problemlösen)

• Die Fähigkeit, exemplarischeinen Fachinhalt zu situieren bzw. in ei¬
nen Kontext einzubinden,an den Schülervorstellungenanzuknüpfen,
einen Inhalt kumulativ aufzubauen und zu vernetzen, ihn in eine fach¬
übergreifendePerspektive einzuordnen und für die Lernenden den
Zuwachs von Kompetenz erfahrbar zu machen

• Fähigkeit, affektive und kognitive Wirkungen der selbst durchgeführ¬
ten Unterrichtssequenzzu diagnostizieren

• die Fähigkeit, einen Unterrichtsablaufunter didaktischen Gesichts¬
punkten zu beschreibenund zu reflektieren

• Kenntnisse zur Beurteilungvon Unterrichtsqualität,zur Festlegung
und Überprüfungvon Standards des Physikunterrichts

Unterrichtsform: Seminar mit zugeordnetenPraxisphasen im Umfang von 2 Wochen
Prufungsleistungen: Dokumentation in Form eines Portfolios als Teil eines Leistungsnachweises
Zulassungsvoraus-
setzungen:

Veranstaltung„Grundlagender Physikdidaktik"

Vorkenntisse: Physik A-C
Art der Veranstal¬
tung:_

Veranstaltung im Basismodul „FachdidaktikPhysik"
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Modulname Reflexion und theoretische Vertiefung

Modus: Leistungs¬
punkte pro
Modul

Leistungs¬
punkte pro
Veranstaltung

Turnus Anzahl
der SWS

jährlich 2

Arbeitsaufwand:

Inhalt: Das Modul baut auf den Veranstaltungen„Grundlagen der Physikdidaktik"
und „Planung, Analyse und Erprobung von Physikunterricht"auf. Es werden
folgende Veranstaltungenzur Wahl angeboten:

• Physik lehren und lernen mit neuen Medien
• Umgang mit Heterogenität
» Integrierter NaturwissenschaftlicherUnterricht_

Prüfbare Standards
(Ziele, Kompeten¬
zen und Schlüssel¬
qualifikationen):

Die Studierendenerwerben:
• einen Habitus „forschendes Lernen"
• in ausgewähltenBereichen Kenntnisse über den Stand physikdidakti¬

scher Forschung
• die Fähigkeit fachdidaktische Forschungsfragenzu identifizierenund

zu entwickeln
• Kenntnisse über fachdidaktische Forschungsmethodenund die Fähig¬

keit fachdidaktische Forschungsmethodenauf konkrete Beispiele an¬
zuwenden

• Die Fähigkeit, den Stellenwert physikdidaktischerForschung für die
Schulpraxis einzuschätzen

• Die Fähigkeit Mini-Forschungsprojektezu planen, durchzuführen und
auszuwerten

• die Fähigkeit, auch künftig in der zweiten und dritten Phase der Aus-
_ bildung der WeiterentwicklungfachdidaktischenWissen zu folgen

Unterrichtsform: Seminar
Prüfungsleistungen: Aktive Teilnahme bzw. PrüfungsleistungentsprechendModulbeschreibung
Zulassungsvoraus¬
setzungen:_

Veranstaltung„Grundlagen der Physikdidaktik";

Vorkenntnisse: Veranstaltung„Planung, Analyse und Erprobung von Physikunterricht"
Art des Moduls: Teil des Basismoduls„Fachdidaktik Physik"
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Studienplan des Unterrichtsfaches Physik

I.Sem

Physik A (Mechanik und Tnermodynamik) (10 SWS) -
Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoretischer Physik 6 SWS

Übungen 2 SWS
Praktikum 2 SWS

2.Sem

Physik B (Elektrodynamik und Optik) (10 SWS)
Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoretischer Physik 6 SWS

Übungen 2 SWS ,
Praktikum 2 SWS

Physik C (Geometrische Optik und Quantenphysik) (10 SWS)
:■■Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoretischer Physik 6 SWS

3 Sem ( - Übungen 2 SWS
I Praktikum 2 SWS

4.Sem

Fachdidaktik (4 SWS)
Grundlagen der Physikdidaktik

Zu zuordnende Schulpraxis im Umfang
von 2 Wonhfin

Fachdidaktfo(4 SWS)
5.Sem Planung, Analyse von Physikunterricht 2 SWS

Neue Medien im Physikunterricht
oder Umgang mit Helerogenität 2 SWS

Zu zuordnende Schulpraxis im Umfang
von 2 Wochen

i.Sem

Physik D (Atom-, Molekül-, und Kernphysik) (10 SWS)
Integrierte Vorlesung aus Experimentalphysik und Theoretischer Physik 6 SWS

Übungen 2 SWS

7. Sem

Experimentelle Methoden der Physik
Komplexe Versuche der Physik (P3)

/ Experimente der Schulphysik (P2)

Physik im Kontext
(V4,U2|

8.Sem Mikroskopieoder Laserphysik u. Spektroskopie oder
Messmethoden oder Medizinphysikoder Astronomie
oder Ethische und erkenntnisth. Aspekte der Physik

Wissenschaftliche Hausarbeit

Umfang: 3 Monate

: .Vertiefungsmodul Experimentalphysik/ Theoreti¬
sche Physik (V4, Ü2)

Mechanik/ Quantenmechanik oder

Festkörperphysik oder Halbleiterphysik oder Com¬
puterphysik



Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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